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AMT DER KÄRNTNER LANDESREqlERVNq 

_ZI_. __ ....Iy�erf-164/ 13/1992 

Betreff: Entwürfe eines Bundespflegegeldgesetzes 
sowie einer Durchführungsverordnung dazu 
und einer korrespondierenden Vereinbarung 
gemäß Art. 15a B-VG zwischen Bund und 

Bezug: den Ländern: 

An das 

Präsidium des Na . narlates 

Auskünfte: Dr.Glantschnig 

Telefon: 0 46 3 - 536 
Durchwahl 30204 

Bitte Eingaben ausschließlich 

an die Behörde richten und die 

Geschäftszahl anführen. 

F:�. :.�rri�G�S2TZENTWUHF 
! �j ................................ 9. ..... . GE/;9.�� .. . 
! :.. ... tum: 2 2. JULI 1992 

Ve:icilt ..... �.�: .... �.�.!L .. 1�.�? ... � 
�.� 

1017 W i e n  

Beiliegend werden 25 Ausfertigungen der Stellungnahme des Amtes 

der Kärntner Landesregierung zu den Entwürfe eines Bundespflegegeldgesetzes 

sowie einer Durchführungsverordnung dazu und einer korrespondierenden 

Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen Bund und den Ländern übermittelt. 

Anlage 

F.�.d.A.
. � 

Klagenfurt. am 14. Juli 1992 

Für die Kärntner Landesregierung: 

Der Landesamtsdirektor: 

Dr. Unkart ei.h. 
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AMT DER KÄRNTNER LANDESREGIERUNG 

Zl. Verf-154/13.Jl ;gZ 
Auskünfte: 

Dr.Glantschnig 

Betreff: Entwürfe eine ewndespflegegeldgesetzes 
sowie einer O .... Cilführungsverordnung dazu 
und einer kon-:spondierenden Vereinbarung 
gemäß Ar t. l:a 3-VG zwischen Bund und 

Telefon: 0 46  3 - 536 
Durchwahl 30204 

Bezug: den Ländern 

Bitte Eingaben ausschließlich 

Bn die Behörde richten und die 

Geschäftszahl anführen, 

An das 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

Stubenring 1 

1014 W i e n  

Zu den -:nit: do. Schreiben vom 25. Mai 1992. ZL q..:.!.j. 1780/41 9/92. 

übermittelten ::nt::würfen eines Bundespflegegeldgesetzes. eiraer Verordnung 

über die näher:n Bestimmungen für die Beurteilung der PflegEbedürftigkeit 

sowie einer Ve-eimbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen Bonrl und Ländern 

über gemeirTISa-:1e Maßnahmen des Bundes und der Länder für pflegebedürf­

tige Personen. rnimmt das Amt der Kärntner Landesregierung Stellung 

wie folgt: 

Allgemeine Bemerkungen 

Die den ::nt:würfen zugrundeliegenden Ziele sind aus sczialpolitischer 

Sicht uneinges:hränkt zu befürworten. Mit ihrer Realisierumg würde eine 

Lücke im S'J''St.:rr der sozialen Sicherheit geschlossen w�den und das bis­

herige Syste" des Hi Iflosenzuschusses und der dami: ':vergleichbaren 

Leistungen dtr:::r ein nach dem tatsächl ichen Pflegebejarf abgestuftes 

Pflegegeld ers:tzt und ergänzt werden. wodurch es den tec-offenen. pfle­

gebedürftigen '-1enschen ermögl icht würde. sich frei z",'isc:hen einer Be­

treuung zu Ha;.se oder in einem Heim entscheiden zu können. 

Aus der ::ic.-+jt der Länder abzulehnen sind jedoch die fDr sie aus dem 

vorgelegten Eit'.,.,urf resultierenden finanziellen KOrTISequenzen. die die 

bisherige Last=m,'erteilung für pflegebezogene Leistungen zu Ungunsten 

der Länder v�ieben würde. Dies ergibt sich daraus. daS i�m vorgelegten 
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Entwurf ein Entfall des Ä.Ji'1lSp-'.-ehes auf Bundespflegegeld dann vorgese-er: 

ist. wenn der Anspruchsbe-:chtigte auf Kosten eines Landes. ei'-er 

Gemeinde oder eines Sozfalhi,f':trägers in einer stationären Pflegeeinril=r.­

tung gepflegt wird. Dies hiätt: :zur Folge. daß die Betroffenen - auch .... ':nr 

ein Sozialhilfeträger die Kos::an der Pflege nur zu einem Teil trägt - a.f 

die für den Fall der Pfle;eoedürftigkeit zustehenden Leistungen :er 

Sozialversicherung zu BOi � verzichten mußten. Alle auf Kosten jer 

Sozialhilfeträger betreuten Fflegebedürftigen - und das sind der über ... ie­

gende Teil - würde daher bei Realisierung des vorgelegten Gesetzentwu-fes 

wesentlich schlechter gestell: "",'erden. als bisher. 

Von Kärntner Seite 'WtrdE bereits in der Stellungnahme zum Von:nt­

wurf eines Bundespflegege1d:!esetzes vom 23. Dezember 1991 darauf rin­

gewiesen. daß das Ruhen des Pflegegeldes im Ausmaß von Ba % bei e:ne­

Unterbringung eines Anspr�hSberechtigten auf Kosten eines Lao::es, 

einer Gemeinde oder eines Sc:zialhilfeträgers eine entscheidende Verän­

derung jener RahmenbedlngU19En zur Folge hätte. die den Verhandllll'gerr 

über die Ausarbeitung etiT1er \{Iereinbarung nach Art. 15a B-V G  ZWrSC"ler 

Bund und den Ländern ZlUgr'..1nde lagen. Die von Länderseite im Rahwerr, 

dieses Vereinbarungsent ..... url85 in Aussicht genommene Anhebung des 

bisherigen Pflegegeldes und der Blindenbeihilfe auf die Höhe des Buntes­

pflegegeldes und vor allem diie enormen qualitativen und quantitat'"/er 

Verbesserungen im Bereich jer Sachleistungen konnten nur unter der ?-ä­

misse in Aussicht gestellt .oJerrden. daß gleichzeitig sichergestellt \,o';rd.. 

daß eine größere Anzahl pflegebedürftiger Personen ihre Heimpflege sebs<: 

finanzieren können. Nachd:m der vorgelegte Gesetzentwurf diese \'er­

handlungsprämisse in Frage s:ei It. muß auch für eine wesentliche Grundage 

der ausgearbeiteten Vereinbiil"wng über gemeinsame Maßnahmen des Bwrdes 

und der Länder für pflegebecür=tige Personen das Fehlen einer akkordfe::er: 

Meinung festgestellt werct.en. 

Zu den eimzelnen Bestimmungen: 

Zu § 1: 

Wenn in dieser Bes1tirrmwng als Zweck dieser gesetzlichen Rege ung 

11/SN-174/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 3 von 7

www.parlament.gv.at



-3-

die pauschalierte Abgeltung des pflegebed':-:gten Mehraufwandes genannt 

, ... ird. um pflegebedürftigen Personen -eir :elbst bestimmtes. bedürfnis­

ari:ntiertes Leben zu führen". so muß diese ZiElsetzung auch die Wahlmög­

lic:ikeit zwischen einer Betreuung zuhause J'"ld in einem Pflegeheim mit 

einschließen. Eine Ruhestellung des P ftegegEldes bei stationärer Pflege 

in Einem Heim auf Kosten eines Landes. eire: Gemeinde oder eines Sozial­

hil:eträgers bei einem überwiegenden �Eil macht hingegen diese 

propagierte freie Entscheidungsmöglichkeil;.. wie sie auch in den 

Er:äuternden Bemerkungen hiezu ausdrüclkld1 Busgeführt wird. zunichte. 

Zu § 12: 

Diese Bestimmung widerspricht sowo:-I ::Jen Ergebnissen der Verhand­

lungen der beim Bundesministerium für Ar::ed: und Soziales eingerichteten 

S:;Jertengruppe zur Erarbeitung des Kon=eptes der Pflegevorsorge wie 

auch dagegen wegen der damit verbunde.en ungleichen Behandlung von 

pflegebedürftigen Personen in verfassUiOg:reu::htlicher Hinsicht Bedenken 

vorzubringen sind. Es muß überdies daraL': :hingewiesen werden. daß die 

Fi3ge, wann von einer Pflege auf Kosten e,ines Landes, einer Gemeinde 

oder eines Sozialhilfeträgers gesprochen .erden kann, durch die vorge­

schlagene Regelung keinesfalls Klarheit t-errscht. In der Praxis bezieht 

der Pflegling in der überwiegenden Zahl jer Fälle eine Pension, die in 

der Regel nicht ausreicht. die Kosten eines +-leimaufenthaltes zu decken. 

Es bedarf daher einer Unterstützung aus M:!:eln der Sozialhilfe (in Kärnten 

iS1: dies bei ca. 98 % aller in einer PfI:geeinrichtung untergebrachten 

Personen erforderlich). Dies geschieht in: d:r Weise, daß das Land Kärnten 

den Heimpfleger gegenüber eine KostenzLSage abgibt und dann im Wege 

einer Pensionsteilung nach § 324 ASVG ei�en Teil der Kosten wieder 

hereinbringt. Durch diese auch in allen an=er-en Bundesländern praktizier­

ter. Vorgangsweise wird immer das Land =enl Heimträger gegenüber als 

Zanler auftreten, obwohl die defaeta Ko::-::enbelastung des Landes durch 

die vereinnahmten Pensionsanteile nicht :;:-$ Gänze gegeben waren. Für 

diese Frage bleibt also auf Grund des vor;eEChlagenen Wortlautes in Abs.l 

o�fen. ob ein Ruhen des Pflegegeldes eintri:t ::Jder nicht. 
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Darü� hinaus ist auf Grund der vorgeschlagenen ;extierung keines­

falls klar. ot: ni::ht auch alle pflegebedürftigen Persone:-1. die von einem 

sozialen ode; sczial-medizinischen Dienst. der vom Träger der Sozialhilfe 

gefördert ","'it:1. in häuslicher Pflege mitbetreut werder. :ine Minderung 

ihres Pflege;eldanspruches zu erwarten haben. Außer::!E'il darf darauf 

hingewiesen .erden. daß seit dem Inkrafttreten des Ju;endwohlfahrtsge­

setzes 196fl der in Z. 1 verwendete Begriff "Fürsorges-ziehung" nicht 

mehr verwen-den: wird. andererseits aber Behinderten-'ii.;'eeinrichtungen 

von der gegeTStäindlichen Regelung nicht erfaßt würden. 

Zu § Ht 

Die l:iI"l ':'bs. 5 vorgesehene "sinngemäße Anwendunf; des § 12" verhin­

dert einen E""Sat:z von Geldleistungen durch Sachleistun�rw da stationäre. 

teilstationärE und ambulante Dienste im Regelfall dur=h die Träger der 

Sozialhilfe gEfördert werden. 

Zu § 31: 

Bei der Anführung jener Stellen. die im Rahme:": dieser Regelung 

zur MitwirkU19 verpflichtet werden. sollte von einem einheitlichen Behör­

denverständnis ausgehen werden: es sind im Entwurf zum Teil die Behörden 

[Bezirksver""3Itungsbehörden) und zum Teil die behördlid'lem Hilfsapparate 

[Magistrate. 5.mter der Landesregierunge) mit dieser Ver;:fl:chtung belegt. 

Zum Entwurf der Vereinbarung nach Art. 15a B-VG 

Nach f..rt. 3 Abs. 4 sind soziale Gesichtspunkte ZJ berücksichtigen. 

wenn für dlie Eroringung der Pflege leistungen [in Form a ... tulanter Dienste) 

von den pfle;ebedürftigen Personen Kostenbeiträge einge"1caen werden. 

Diese �armulierung muß eindeutiger gefaßt werde...,. Das Pflegegeld. 

das auf Gru-d ::les Bundespflegegeldgesetzes oder der ":JrTespondierenden 
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Landesgesetze gewährt wir::... i3t laut den Zielbestimmungen dieser GesE:ze 

den Zweck. pflegebeding�: '·'1ehraufwendungen pauschal iert abzuget::en_ 

um pflegebedürftigen Pe-:...-nen soweit als möglich die notwen=ige 

Betreuung und Hilfe zu si=:-e-n sowie die Möglichkeit zu verbessern. ein 

selbst bestimmtes. bedürf"",s:rr-ientiertes Leben zu führen. Es ist dEher 

für die Beschaffung pflegeb-=::tfjener sozialer Dienste primär das Pflege;eld 

zu verwenden: für eine B='�ksichtigung sozialer Gesichtspunkte bl:il::r! 

dabei vorerst kein Raum. =.-st wenn der pauschalierte Pflegegeldbe::rag 

nicht ausreichen sollte .JTld für die Inanspruchnahme darllber 

hinausreichender sozialer I:ienste das Einkommen der Pflegebedürft::gen 

herangezogen werden müSt:.. Bind bei der Bemessung des Kostenbeiträges 

soziale Aspekte zu berücksi=:-cigen. 

Oie gegenständliche B=cimmung wäre daher so zu ändern. daß daraus 

nicht abgeleitet werden lita-r.. es hätten soziale Gesichtspunkte auch tann 

für eine allfällige Beitragseistung des Pflegebedürftigen Anwendun!; zw 

finden. wenn für eine v-nl e Bezahlung der Dienstleistung das gewä"lrte 

Pflegegeld ausreichen würdE. 

Auch der vorgeschla9�e Art. 1 0  Abs. 2 der festlegt. daß der Aufwand 

im Sinne des Art. 3 von de- �ändern zu tragen ist. bedarf einer Klars:el­

lung. Nach Art. 3 Abs. r V==:Jflichten sich die Länder. einen Mindests:an­

dard an ambulanten. teiis:acionären und stationären sozialen Dielb""ten 

für pflegebedürftige Pers:ren zu sichern. soweit zu deren ErbrinfUng 

nicht Dritte gesetzlich ver .. ·: c:htet sind. Dies bedeutet nur. daß den Län­

dern im Rahmen eines Ii-Ercitativen und qualitativen Mindeststandards 

die Schaffung der dazu nc!i;en Strukturen obi iegt. nicht jedoch auch wen 

ausschließliche Finanzie-_rg. So gehören z.B. zu diESen 

Mindestanforderungen au::- ::lie Angebotsstrukturen der medizinis::..,en 

Hauskrankenpflege. die a::e: nach der 5 0 .  ASVG-Novelle unter :fell 

Pflichtleistungskatalog der :c:zialen Krankenversicherung zu subsumieren 

ist. Auch in diesem Zus:rrmenhang ist wieder auf den Zweck des 
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Pflegegeldes zu verweisen. woraus et:1: ;eilfinanzierung der sozialen 

Dienste durch den Pflegegeldempfänge, a:=:l.Jleiten ist. Die Aufwandstra­

;.mg in Art. 10 Abs. 2 für die Länder kan� :: !50 nur subsidiär gelten. soweit 

eie Finanzierung durch Leistungen Dritte- - =:ht gesichert ist. 

Art. 12 der Vereinbarung sieht dk: = "richtung eines Arbeitskreises 

fJr Pflegevorsorge vor. Diesem Arbeitsk-es gehören nicht nur Vertreter 

Cer mit Pflegeleistungen betraute-: Stellen (Bund. Länder. 

S:nialversicherungJ und Vertreter der Be-:iru:lerten an. sondern auch Ver­

treter von Kammern und freiwilligen I�teressensvertretungen (Gewerk­

schaftsbund. IndustrielienvereinigungJ. Z..:. ::Ien Aufgaben dieses Arbeits­

kreises zählen u.a. die Festlegung gereirsamer Ziele und Grundsätze 

sowie Pflegevorsorge und die Weiteren:-... icklung der Mindeststandards 

an ambulanten. teilstationären und stat;::raren Diensten. Letztere sind 

aber vorerst als Anlage zur Vereinbarun9 .r::o::gesetzt und damit Bestandteil 

der Willenserklärung der Vertragspartner. 

Es muß in diesem Zusammenhang a..s::ler Sicht der Länder eindeutig 

klargestellt werden. daß die Ergebnis:e des Arbeitskreises lediglich 

Empfehlungscharakter an die Vertragspart:iem haben können. 

25 Ausfertigungen dieser Steliungi"Bi":rne werden unter einem dem 

Präsidium des Nationalrates übermittelt. 

Klagenfurt. am 1i LJ. JLiI i 1992 

Für die Kärntner Lan:::es-egierung: 

Der Landesamtsr: reKtor: 

Dr. Unk art E..:-. 
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